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RS OGH 1979/4/10 4Ob520/79
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.04.1979

Norm

ZPO §38

Rechtssatz

Das Gesetz räumt dem Einschreiter keinen Rechtsanspruch auf vorläu4ge Zulassung als Bevollmächtiger ein, eine

solche Maßnahme ist vielmehr ausdrücklich dem - wenngleich nicht nach Willkür, sondern p;ichtgemäß

auszuübenden und daher auch im Rechtsmittelweg überprüfbaren Ermessen des Gerichtes anheimgestellt.

Entscheidungstexte

4 Ob 520/79
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